
E 64-NRlXXII. GP 

E n t schi i e ß u n 9 

des Nationalrates vom 9. Juli 2004 

betreffend Prüfung der Möglichkeit der Gebührenentrichtung durch Abbuchung und 
Einziehung vom Konto des Parteienvertreters auch für Verfahren vor den Höchstgerichten 

• Der Bundeskanzler wird ersucht, in Angleichung an die von den ordentlichen Gerichten angebotenen Arten der 
Gebührenentrichtung auch rur Verfahren vor den Höchstgerichten die Möglichkeit der Gebührenentrichtung 
durch Abbuchung und Einziehung vom Konto des Parteienvertreters prüfen zu lassen und dem Nationalrat einen 
entsprechenden Gesetzesentwurf zuzuleiten, wenn durch eine verwaltungsökonomisch vertretbare Regelung eine 
echte administrative Mehrbelastung der Höchstgerichte vermieden werden kann. 
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